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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen 
 und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/58/473 und Corr.1)] 

  58/97. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das besetz-
te palästinensische Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und 
die anderen besetzten arabischen Gebiete 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 

 unter Hinweis auf die Landkriegsordnung in der Anlage zum Haager Abkommen IV 
von 19071, das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten2 sowie auf die einschlägigen Bestimmungen des Gewohnheitsrechts, 
namentlich soweit sie im Zusatzprotokoll 13 zu den vier Genfer Abkommen4 kodifiziert 
sind,  

 nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer 
Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der be-
setzten Gebiete beeinträchtigen5, sowie der einschlägigen Berichte des Generalsekretärs6, 

 in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der sich aus der Charta der Ver-
einten Nationen und anderen völkerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Ver-
pflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, 

_______________ 
1 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 
1907 (New York, Oxford University Press, 1915). 
2 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
3 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512. 
4 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. 
5 Siehe A/58/311. 
6 A/58/155, A/58/156, A/58/263, A/58/264 und A/58/310. 
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 Kenntnis nehmend von der auf Initiative der Regierung der Schweiz in ihrer Eigen-
schaft als Verwahrerin des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zi-
vilpersonen in Kriegszeiten vom 27. bis 29. Oktober 1998 nach Genf einberufenen 
Sachverständigentagung der Hohen Vertragsparteien über die Problematik der Anwendung 
des Abkommens im Allgemeinen und insbesondere in besetzten Gebieten, 

 feststellend, dass die Hohen Vertragsparteien des Vierten Genfer Abkommens, wie 
von der Generalversammlung in ihrer Resolution ES-10/6 vom 9. Februar 1999 empfohlen, 
am 15. Juli 1999 erstmals eine Konferenz über Maßnahmen zur Durchsetzung des Abkom-
mens in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und zur Si-
cherstellung seiner Einhaltung im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer 
Abkommen abgehalten haben, und in Kenntnis der von der Konferenz verabschiedeten Er-
klärung, 

 erfreut über die erneute Einberufung der Konferenz der Hohen Vertragsparteien des 
Vierten Genfer Abkommens am 5. Dezember 2001 in Genf, die Bedeutung der von der 
Konferenz verabschiedeten Erklärung hervorhebend und unterstreichend, dass die Parteien 
die Verwirklichung der Erklärung weiterverfolgen müssen, 

 erfreut über die Initiativen, die die Vertragsstaaten des Abkommens im Einklang mit 
dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Abkommen einzeln und gemeinsam unternom-
men haben, um die Einhaltung des Abkommens sicherzustellen, und diese Initiativen be-
fürwortend, 

 betonend, dass sich die Besatzungsmacht Israel genauestens an ihre Verpflichtungen 
auf Grund des Völkerrechts, namentlich des humanitären Völkerrechts, zu halten hat, 

 1. erklärt erneut, dass das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten2 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich 
Ost-Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebiete Anwendung 
findet; 

 2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des Abkommens auf das be-
setzte palästinensische Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und andere seit 1967 von ihm 
besetzte arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die Bestimmungen des 
Abkommens hält; 

 3. fordert alle Hohen Vertragsparteien des Abkommens auf, im Einklang mit dem 
gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Abkommen4 auch künftig alles zu tun, um in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner Bestimmungen durch die Besat-
zungsmacht Israel sicherzustellen; 

 4. erklärt erneut, dass die einschlägigen Empfehlungen in den auf ihrer zehnten 
Notstandssondertagung verabschiedeten Resolutionen betreffend die Sicherstellung der 
Achtung der Bestimmungen des Abkommens durch die Besatzungsmacht Israel rasch um-
gesetzt werden müssen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

72. Plenarsitzung 
9. Dezember 2003 


